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VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 
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Entwurf einer Novelle zum Insolve z­
Entgeltsicherungsgesetz, Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetz und zum Bauarbeiter­
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

In der Beilage übermitteln wir Ihnen 25 Exemplare unserer 

Stellungnahme zu obigem Gesetzentwurf. 

Beilagen 

VEREINIGUNG OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

�«:::::::::::: 

( Dr. Tritre 
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VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 W i e n 

1992 09 24 
Dr.Du/Sve 

Betrifft: Entwurf einer Novelle zum Insolvenz­
Entgeltsicherungsgesetz, Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetz und zum Bauarbeiter­
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

Wir bestätigen dankend den Erhalt obigen Entwurfes (Zl. 

37.006/40-3a/92) und gestatten uns hiezu festzustellen, daß wir 

angesichts der finanziell überaus angespannten Lage des Insol­

venz-Ausfallgeld-Fonds Neuerungen, die für diesen mit zusätz­

lichen Kostenbelastungen - in welcher Höhe auch immer - verbunden 

sind, nicht befürworten können. Für Leistungsausweitungen jeder 

Art, mögen sie auch sachlich begründbar sein, müßten daher andere 

Finanzierungsquellen gefunden werden. 

Darüber hinaus möchten wir zu Art I Z 2 festhalten, daß wir insb 

die Einführung eines Anspruches auf Insolvenz-Ausfallgeld in den 

Fällen des § 23 Abs 2 auch aus anderen Gründen ablehnen. Einer­

seits wäre eine derartige Leistung systemwidrig, weil ein Insol­

venztatbestand nicht vorliegt, zum anderen schließt auch die 

Bindung an das Vorhandensein eines Urteils Mißbräuche keineswegs 

aus. 
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Begrüßt wird die Übertragung der Bearbeitung der Anträge auf 

Insolvenz-Ausfallgeld auf die Landesarbeitsämter. Ebenso bestehen 

keine Einwände gegen die Verlängerung der derzeitigen Ubergangs­

regelung im Bereich des BUAG, wenn sich diese für alle Beteilig­

ten als kostengünstigste Lösung darstellt. 

25 Kopien dieser Stellungnahme werden dem Präsidium des National­

rates zugeleitet. 

VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

�---------------------
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